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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §276;

BAO §288 Abs1 litd;

BAO §93 Abs3 lita;

Rechtssatz

Angesichts der Übereinstimmung der Ausführungen der Begründung der Berufungsvorentscheidung mit dem Gesetz

war es nicht rechtswidrig, den Bescheid der Abgabenbehörde zweiter Instanz durch Verweis auf diese Ausführungen

zu begründen.
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